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BEZUG VON DIENSTLEISTUNGEN AUS DEM AUSLAND 
 
Folgende Beispiele sollen das Handling von Buchungen, die bei der Ziffer 090 (Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen 
mit Sitz im Ausland nach Art. 10 MWSTG) ausgewiesen werden müssen, erläutern. Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der ESTV (www.estv.admin.ch/) oder in der Wegleitung für die Mehrwertsteuer. 

Bei einem Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland deren Wert CHF 10'000.00 übersteigt, muss der Aufwand als Netto-
Umsatz sowie auch der Steuerbetrag bei der Ziffer 090 ausgewiesen werden. Dieser Steuerbetrag wird zur übrigen Steuer 
addiert und kann bei der Ziffer 110 wieder als Vorsteuer geltend gemacht werden. 

In unsere Beispiel wurde eine Dienstleistung über CHF 1‘000 erbracht. 

 
Der Betrag der Dienstleistung kann separat und ohne Steuer gebucht werden 

 

 
 

Die Steuer muss nun separat verbucht werden. Dazu wird am einfachsten der Sammelbeleg verwendet. 

Der Buchungssatz lautet 1171 / 2200 über CHF 76.00 

 
 

Beim Konto 1171 muss der Steuerschlüssel VSB76 hinterlegt werden. 
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Beim Konto 2200 wird der Steuerschlüssel VDL76 verwendet. 
 
 
Anschliessend kann der Sammelbeleg mit der Steuerbuchung abgespeichert werden. 
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Wenn Sie nun die MWST-Abrechnung aufrufen, sehen Sie nun, dass der Steuerbetrag auf der Ziffer 090 und auf der Ziffer 
110 ausgewiesen wird. 
 

 
 
 
Solange Sie keinen von der Steuer ausgenommenen Umsatz haben, hat das nicht Erfassen dieser Bezugsteuer keine steuerli-
chen Konsequenzen. Es wird aber empfohlen, diese Buchungen immer zu machen. 


